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Dr. Torsten von Roetteken  

Vorsitzender Richter am VG 

 

Stellungnahme zum Entwurf der Fraktion der SPD für ein 

Hessisches Gesetz zur Verwirklichung der Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern 

LT-Drucks. 18/7246 

 

Das derzeitige Hessische Gleichberechtigungsgesetz wird mit Ablauf des 31. De-

zember 2013 durch Fristablauf außer Kraft treten. Ein Entwurf zur Novellierung 

dieses Gesetzes oder der Verlängerung seiner Geltungsdauer liegt bisher nicht vor. 

Ebenso wenig liegt eine umfassende Evaluierung der Landesregierung hinsichtlich 

des noch geltenden Gesetzes im Hinblick auf seine Zielgenauigkeit, ggf. entbehr-

liche Regelungen oder sonstigen durch die Praxis erkannten Änderungsbedarf vor. 

Der Entwurf der SPD-Fraktion füllt diese Lücke zum Teil. Zwar kann er die fehlende 

Evaluierung des bisherigen Gesetzes nicht ersetzen. Er beruht jedoch auf einer 

Vielzahl von Informationen, die während der Geltungsdauer des bisherigen Geset-

zes zu dessen mangelnder Wirksamkeit in nahezu allen kritischen Punkten ange-

fallen sind. Mir ist sowohl aus Fortbildungsveranstaltungen wie aus vielen persön-

lichen Anfragen von Frauenbeauftragten bekannt, in welch beklagenswertem Zu-

stand sich der Umgang mit dem HGlG im Alltag darstellt. Diese Mängel des bis-

herigen Rechts greift der Entwurf konsequent auf. 

Der Entwurf begnügt sich deshalb zu Recht nicht mit einer schlichten Fortschrei-

bung oder einer kleineren Novellierung des bestehenden HGlG. Statt dessen legt 

er eine umfassende Neukonzeption für ein Gleichberechtigungsgesetz vor, um 

die unverändert bestehenden erheblichen Nachteile für Frauen im Bereich des Er-

werbslebens künftig mit einem höheren Grad an tatsächlicher Wirksamkeit abzu-

bauen und in der Realität zu einem höheren Grad praktisch verwirklichter Gleich-

berechtigung der Geschlechter zu gelangen. Es handelt sich um eine durch Art. 3 

Abs. 2 GG, Art. 1, 30 HV, Art. 23 GRCh und die RL 2006/54/EG verbindlich vor-

gegebene Aufgabenstellung. Die dafür erforderlichen Lösungen müssen schon des-

halb andere Wege als bisher gehen, weil sich das derzeit geltende HGlG als nicht 
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sonderlich effizient erwiesen hat und bloße Appelle zu freiwilligen Fortentwicklun-

gen ebenfalls wirkungslos sind. Es müssen im Hinblick auf das GG, die HV und das 

Unionsrecht tatsächliche Erfolge im Bereich der Gleichberechtigung erreicht 

werden. Der Entwurf der SPD-Fraktion wird dazu beitragen, den Grad der gebote-

nen Zielerreichung deutlich zu verbessern. 

Dazu trägt bei, dass im Gesetz selbst näher definiert was unter Gleichstellung und 

Gleichberechtigung der Geschlechter zu verstehen ist. Künftig kann dies dem 

Wortlaut des Gesetzes selbst entnommen werden und damit die praktische Um-

setzung erleichtern. 

Den verfassungs- und den unionsrechtlichen Verpflichtungen wird unter anderem 

dadurch besser als bisher Rechnung getragen, dass der sachliche Geltungsbe-

reich des HGlG deutlich ausgeweitet wird. Jeder öffentliche Rechtsträger in Hes-

sen wird künftig dieses Gesetz anzuwenden haben. Die bisherigen Ausnahmen wa-

ren mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar (Art. 1 HV, Art. 3 Abs. 1 GG). 

Die gleichzeitige Ausweitung auf alle privatrechtlichen Unternehmen, deren An-

teile zu mehr als der Hälfte von öffentlichen Trägern gehalten und damit von der 

öffentlichen Hand beherrscht werden, trägt dazu bei, die besondere Verant-

wortung dieser öffentlichen Unternehmen und ihrer öffentlichen Anteilseigner zu 

präzisieren. Konsequent ist es insoweit auch, bei Privatisierungen die Fortgel-

tung des HGlG zwingend vorzuschreiben und damit von der bisherigen Freiwillig-

keit einer weiteren Anwendung des HGlG wegzukommen. Damit wird in Anlehnung 

an § 3 Abs. 2 BGleiG eine große Anwendungslücke des bisherigen Rechts ge-

schlossen. Im Gegensatz zum Bundesrecht wird die Fortgeltung des HGlG jedoch 

ausnahmslos angeordnet. Es werden also keine Schlupflöcher gelassen. 

Der Umfang des Gesetzes erklärt sich aus den Bedürfnissen der bisherigen 

Praxis. Sie war vielfach dadurch gekennzeichnet, dass Auslegungsspielräume sehr 

unterschiedlich genutzt wurden, teilweise auch als Freibrief für die partielle Nicht-

anwendung dienten. Die Entwurfsfassung unternimmt deshalb den folgerichtigen 

Versuch, derartige Anwendungslücken von vornherein zu schließen und für die un-

terschiedlichen Regelungsbereiche klar und eindeutig vorzugeben, was zu tun und 

was zu unterlassen ist. Dafür ist ein höherer Grad an Detailgenauigkeit im Ge-

setz selbst unverzichtbar. Verwaltungsvorschriften könnten nicht die gleiche Wir-

kung erzielen, weil sie vielfach nicht den gleichen Grad an interner wie externer 

Verbindlichkeit haben würden, und sich zudem die Frage stellen würde, in welchem 
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Ausmaß die kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften im Hinblick auf 

Art. 137 Abs. 3 HV an die vom Land erlassenen Verwaltungsvorschriften gebunden 

werden könnten. 

Die Definition der Diskriminierungstatbestände stellt in weiten Teilen lediglich 

eine richtlinienkonforme Wiedergabe dar. Sie ist jedoch geboten, um die RL 

2000/78/EG auch konkret in Landesrecht umzusetzen. Soweit im Entwurf die 

Rechtfertigung von Diskriminierungen strengeren Anforderungen als im AGG 

unterworfen wird, ist dies nach § 2 Abs. 3 S. 1 AGG bundesrechtlich zulässig. Das 

AGG lässt ausdrücklich Raum für anderweitige Vorschriften, die für die Opfer einer 

Diskriminierung günstiger sind1 und steht damit weder einfachen Landesgesetzen 

noch entsprechendem Landesverfassungsrecht2 entgegen. Umgekehrt stellt § 5 

AGG in Übereinstimmung mit Art. 3 RL 2006/54/EG und Art. 157 Abs. 4 AEUV klar, 

dass bundes- wie unionsrechtlich Regelungen zur Verbesserung der Lage von 

Frauen im Hinblick auf die nach wie vor maßgeblich für sie bestehenden Nachteile, 

insbesondere im Hinblick auf die ihnen gegenüber nach wie vor bestehenden Vor-

urteile hinsichtlich ihrer Einsetzbarkeit und Flexibilität3, zulässig sind. Es kann da-

her unverändert die vom EuGH in seinem das bisherige HGlG getroffenen Feststel-

lungen zur Vereinbarkeit dieses Gesetzes mit dem im Unionsrecht enthaltenen 

Grundsatz der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung angeknüpft werden4. 

Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Akzentuierung der Verpflichtungen 

der Arbeitgeber und Dienstherren zum Umgang mit sexuellen Belästigungen 

oder Belästigungen wegen des Geschlechts. Hier wird zu Recht betont, dass der 

Schutz der Opfer solcher Diskriminierungen auch bei der Wahl der nötigen Sank-

tionen zu beachten ist und Vorrang vor den Belangen des Täters bzw. der Täterin 

einer solchen Diskriminierung hat. 

Die gesonderten Regelungen zur Entschädigung von Diskriminierungsopfern sol-

len deren Rechtsstellung verbessern. Das ist insbesondere deshalb nötig, weil sich 

die bisherige Rechtsprechung zu § 15 AGG als nicht zielführend erweist, um vor 

                                       
1 V. Roetteken, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Kommentar zu den arbeits- und 

dienstrechtlichen Regelungen, Loseblatt, Stand April 2013, § 2 Rn. 62 ff. 
2 Art. 1, 30, 33, 134 HV 
3 Unverändert gültig insoweit die Feststellungen des EuGH U. v. 11.11.1997 – Rs. C-490/95 

– NZA 1997, 1337, 1338 Rn. 29; 28.3.2000 – Rs. C-158/97 – NZA 2000, 473, 475 Rn. 21 

ff. – „Badeck u.a.“ 
4 EuGH U. v. 28.3.2000 (Fn. 3), a.a.O. 
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erneuter Diskriminierung wirksam abzuschrecken und ihrem Eintritt besser vor-

zubeugen. Im Anschluss an die Rechtsprechung des EuGH wird richtigerweise auch 

geregelt, dass bereits die Beeinträchtigung einer ernsthaften Chance auf Einstel-

lung oder beruflichen Aufstieg einen abzugeltenden Vermögensschaden dar-

stellt5. Auch dies kann helfen, künftige Diskriminierung erst gar nicht eintreten zu 

lassen. 

Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, ihre Gleichstellung sind Quer-

schnittsaufgaben. Ihre Durchführung berührt daher stets sehr unterschiedliche 

Regelungsbereiche. Da Fragen des Personaleinsatzes und der Personalgewinnung 

einen Schwerpunkt der vom Entwurf erfassten Gleichstellungspolitik darstellen – 

insoweit besteht kein Unterschied zum bisherigen Recht – ist es folgerichtig, dass 

der Entwurf die damit konkret zusammenhängenden Fragen ausdrücklich regelt, 

und zwar entsprechend dem in Art. 29 Abs. 1, Art. 135 HV enthaltenen Auftrag 

einheitlich für alle Statusgruppen. Die zwingende Ausrichtung der Personalaus-

wahl an Anforderungsprofilen wird unter anderem vom EuGH als ein taugliches 

und aus seiner Sicht auch regelhaft gebotenes Instrument angesehen, um diskri-

minierungsfreie Auswahlentscheidungen zu gewährleisten6. Der Entwurf über-

nimmt insoweit § 10 Abs. 1 S. 1 HGlG bisheriger Fassung, präzisiert die Regelung 

jedoch und stellt zu Recht klar, dass auf solche Anforderungsprofile nicht verzichtet 

werden kann, und die Ausrichtung von Auswahlentscheidungen auf diese Profile 

unabhängig von der geschlechtlichen Zusammensetzung der Bewerbungen zu be-

achten ist. 

Wesentlich sind in diesem Zusammenhang auch die klaren und in wesentlich hö-

herem Maß verbindlichen Regelungen zur Zusammensetzung von Auswahlkom-

missionen und sonstigen Gremien, soweit diese nicht durch Wahl besetzt wer-

den. Soweit für solche Gremien eine Erhöhung des Anteils von Frauen erreicht 

werden soll, ist es richtig, die entsprechenden Änderungen gesondert in den je-

weiligen Fachgesetzen, insbesondere also in der HGO, HKO, dem KWG, dem Ge-

setz über den Hessischen Rundfunk, dem HHG etc. vorzunehmen. Die Komplexität 

                                       
5 LT-Drucks. 18/7246 S. 51 m.w.N. 
6 EuGH U. v. 6.7.2000 – Rs. C-407/98 – NZA 2000, 935, 938 Rn. 46 - „Abrahamsson u. 

Anderson” 
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der dabei zu lösenden Schwierigkeiten und ihre Eigenarten lassen Spezialregelun-

gen angeraten erscheinen. Andernfalls würde das HGlG selbst überfrachtet wer-

den. 

Die Regelungen zu den Frauenförderplänen sind schon deshalb zu begrüßen, 

weil die Dienststellen künftig zwingen werden, sich mit der tatsächlichen Situation 

von Frauen und Männern in ihren Dienststellen auseinandersetzen und eine um-

fassende Bestandsaufnahme verbunden mit einer Auswertung der bisher zur 

Durchsetzung der Gleichstellung eingesetzten Instrumente vorzunehmen. Die 

überkommenen und im Wesentlichen aussagelosen Frauenförderpläne lassen sich 

dann nicht mehr beibehalten. Frauenförderpläne können so dazu beitragen, dass 

in den Dienststellen Personalentwicklung auf breiter und transparenter Grundlage 

Einzug hält. Dieses Innovationspotenzial geht über die Gleichberechtigungspolitik 

im engeren Sinn hinaus und wird sich auf die Effizienz wie die Qualität des Perso-

naleinsatzes positiv auswirken. 

Der Entwurf wendet sich zu Recht in sehr umfangreicher Form der Stellung der 

Frauenbeauftragten zu. Hier werden zahlreiche Unsicherheiten und Defizite be-

hoben, sowohl hinsichtlich der Gestaltung ihrer Beteiligungs- und Informations-

rechte wie auch hinsichtlich ihrer Entlastung von anderen dienstlichen Aufgaben, 

der Zuordnung von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen mit Sachbearbeitungsqua-

lifikation. Nur so kann die derzeit vielfach bestehende Überlastung der Frauenbe-

auftragten sinnvoll reduziert werden. Künftige Streitigkeiten über Art und Umfang 

der Rechte von Frauenbeauftragten, den Modalitäten ihrer Beteiligung, des Ver-

hältnisses ihrer Beteiligung zur Personalratsbeteiligung können so vermieden wer-

den. Dazu wird auch beitragen, dass entsprechend § 20 Abs. 1 S. 3 BGleiG die 

umfassende Einbeziehung der Frauenbeauftragten in sämtliche vorbereitenden 

Entscheidungsprozesse zu personellen, sozialen und organisatorischen Angele-

genheiten gewährleistet ist, um der Frauenbeauftragten ihre Aufgabe als Gleich-

stellungscontrollerin innerhalb der Verwaltung auch tatsächlich zu ermöglichen. 

Die Regelung zum Klagerecht der Frauenbeauftragten folgt im Ansatz § 22 BGleiG 

und entsprechenden Regelungen in Bremen und Berlin. Für Schleswig-Holstein hat 

das dortige OVG allein unter Bezug auf die Organstellung der dortigen Gleichstel-

lungsbeauftragten und ihre gesetzlichen Mitwirkungsrechte eine Klagebefugnis an-

erkannt, ohne eine Regelung i. S. d. § 22 BGleiG für nötig zu erachten7. Da der 

                                       
7 SchlHOVG B. v. 6.8.2009 - 3 MB 10/09  NordÖR 2010, 39 
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HessVGH und im Anschluss daran des HessLAG insoweit jedoch eine landesgesetz-

liche Regelung für erforderlich halten, ist die Neuregelung geboten, um der Frau-

enbeauftragten die Möglichkeit zu eröffnen, das Verhalten der Dienststelle mit der 

Frauenbeauftragten extern überprüfen und ggf. korrigieren zu lasen. Nur so kann 

in einer dem Personalvertretungsrecht vergleichbaren Weise „Waffengleichheit“ 

hergestellt werden. 

Die darüber hinaus gehenden Sanktions- und Klagerechte tragen dem Umstand 

Rechnung, dass über die Ausübung des Widerspruchsrechts der Frauenbeauftrag-

ten bisher viele Fragen nach der richtigen Anwendung des HGlG nicht verbindlich 

durch eine Gerichtsentscheidung geklärt werden konnten. Dies wird künftig mög-

lich sein und dazu beitragen, die Anwendungssicherheit für alle dem Gesetz 

unterliegenden Rechtsträger zu erhöhen. 

Die Sanktionsregelungen sollen darüber hinaus dazu beitragen, die Intensität der 

durch das Gesetz begründeten Verpflichtungen zu erhöhen, weil es eben künftig 

nicht sanktionslos bleibt, sich darüber hinwegzusetzen. Dadurch wird die Qualität 

der Gesetzesbefolgung erhöht, um die bisherigen Effizienzdefizite besser abzu-

bauen. In der Auswertung der Anwendung des künftigen Gesetzes wird zu bewer-

ten sein, ob und welcher Form sich dieses Regime bewährt haben wird, ob insoweit 

Änderungen nötig sein werden. 

Die Einrichtung einer unabhängigen Stelle auf Landesebene stellt einen deutli-

chen Fortschritt in der Gleichstellungspolitik dar. Diese Stelle wird ohne die direkte 

Anbindung an die jeweilige Landespolitik eine eigene Agenda verfolgen können und 

im Bereich der Gleichstellungspolitik für eine hohe Stetigkeit sorgen können. Zu-

gleich können die Dienststellen, ihre Frauenbeauftragten, die Personal-, Richter- 

und Schwerbehindertenvertretungen jederzeit die sachkundige Hilfe dieser Stelle 

in Anspruch nehmen und so eine bessere Qualität ihrer eigenen Gleichstellungsar-

beit sicherstellen. Entsprechende Einrichtungen haben sich in anderen europäi-

schen Ländern bewährt. 

Die Verabschiedung des Entwurfs wäre ein erheblicher Fortschritt in der Gleich-

stellungspolitik des Landes Hessen und könnte zur gleichberechtigten Integration 

von Frauen in den Arbeitsmarkt vieles beitragen. Die Attraktivität der im öffent-

lichen Dienst angebotenen Arbeitsplätze kann deutlich erhöht werden. Dies gilt vor 

allem für Frauen, schließt aber auch Männer ein, die zunehmend ein Interesse an 
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einer offenen gleichberechtigten und familienfreundlichen Kultur der Personalver-

waltung haben. Bundesweit und für die anderen Bundeländer könnte von der Neu-

regelung ein Signal dafür ausgehen, welche konstruktiven Weiterentwicklungs-

möglichkeiten genutzt werden können. Ihre Qualität wird nach angemessener Zeit 

zu evaluieren sein, um auf dieser Grundlage zu einer ggf. verbesserungsbedürfti-

gen Praxis und den dafür nötigen Gesetzesänderungen zu gelangen. 

 

 

Dr. Torsten von Roetteken 

Vorsitzender Richter am VG 

Frankfurt am Main, 6. August 2013 
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Landgericht Gießen 
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein hessisches Gesetz 

der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

Drucksache 18/7246 vom 16.4.2013  

 

 

A. Gegenstand der Stellungnahme 

 

Die nachfolgende Stellungnahme zu dem o. g. Gesetzesentwurf konzentriert sich auf spe-

ziell die landgerichtliche Praxis betreffende Aspekte des Gesetzentwurfs und beabsichtigt 

nicht, jede Einzelnorm einer kritischen Untersuchung am Maßstab des Bestandes bundes- 

oder landesrechtlicher gesetzlicher Vorgaben zu unterziehen. 

Die Stellungnahme enthält sich zudem einer Positionierung zu der prinzipiellen Frage, 

inwieweit gesetzgeberische Maßnahmen, wie sie hier vorgeschlagen werden, geeignet 

sind, gesellschaftliche Prozesse, die auf individuellem Verhalten beruhen, so zielgerichtet 

und effizient zu beeinflussen, wie der Gesetzgeber dies beabsichtigt. Die rechtspolitische 

Erfahrung lehrt in diesem Bereich aufgrund der Erkenntnisse der Rechtstatsachenfor-

schung indes größte Demut. 

 

Der Stellungnahme liegt daher weiter die folgende Gliederung zugrunde: 

 

 

 

150



 

 

2 

 

 

 

I. Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf die landgerichtliche Praxis.  

 

1. Institutionen 

2. Aufgabenzuwachs  

3. Verfahrensabläufe 

4. Konfliktfelder  

 

II. Normenkritik 

 

III. Zusammenfassende Bewertung  

 

I. Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf die landgerichtliche Praxis 

 

Die landgerichtliche Praxis dürfte insgesamt durch den Gesetzentwurf (im Folgenden: E) 

stark betroffen sein. 

Das folgt nicht allein aus der besonderen Einrichtung einer Gesamtfrauenbeauftragten in 

der Justiz gem. § 72 E, sondern in stärkerem Maße daraus, dass in Befolgung des Ent-

wurfs zunächst weitere Institutionen einzurichten wären und ein erheblicher Aufgaben-

zuwachs für diese neu einzurichtenden Institutionen einerseits sowie die vorhandenen 

Strukturen der Justizverwaltung andererseits zu erwarten ist. Zum quantitativen Anwach-

sen des Aufwands in der Bewältigung der komplexen Verfahrensabläufe tritt eine massive 

Formalisierung der einzelnen Verfahrensschritte. Schließlich dürften Konfliktfelder mit 

anderen gesetzlichen Bestimmungen auftreten, die der Bearbeitung bedürfen.  

 

 

1. Institutionen  

 

Im hessischen Gleichberechtigungsgesetz (im Weiteren HGlG) findet sich zur Überwa-

chung der Durchführung dieses Gesetzes und des allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-

zes die Einrichtung der Institution der Frauenbeauftragten, die die Dienststellenleitung bei 

der Umsetzung dieser Gesetze unterstützt. Im HGlG beschränkt sich die diesbezügliche 

gesetzliche Regelung auf fünf Paragraphen während der vorgelegte Gesetzesentwurf der 
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Regelung dieser Institution zweiunddreißig Paragraphen widmet. Dieser erste – rein quan-

titative Zugriff – auf die beabsichtigte Neuregelung der Institution der Frauenbeauftragten 

stützt die Vermutung und Erwartung, dass mit der dramatisch gestiegenen Regelungsdich-

te auch die Komplexität der Regelungen zu dieser Institution erheblich anwachsen wird. 

Dem entspricht eine erhebliche Erweiterung und Entgrenzung des Zuständigkeitsbereichs 

der Frauenbeauftragten. Eine Begrenzung und Klarstellung, wie sie sich hinsichtlich der 

Aufgaben und Rechte der Frauenbeauftragten noch in § 16 Abs. 1 HGlG findet, ist dem 

Entwurf, § 46 E, fremd. § 46 Abs.1 S. 2 E besagt vielmehr, dass die Institution der Frau-

enbeauftragen ein öffentliches Amt ist, das auf die Wahrnehmung einer die gesamte Ver-

waltung erfassenden Querschnittsaufgabe gerichtet ist. Zu diesem Zweck kann sich die 

Frauenbeauftragte Einblick in alle Verwaltungsbereiche verschaffen. § 46 Abs. 2 S. 1 E 

hebt die noch in § 16 Abs. 1 HGlG enthaltene Klarstellung in der Begrenzung des Zu-

ständigkeitsbereichs der Institution der Frauenbeauftragten auf, wenn er formuliert, dass 

die Frauenbeauftragte „insbesondere“ den Vollzug dieses Gesetzes einschließlich des 

Frauenförderplans und der dort vorgesehenen Entscheidungen, der zur Gleichbehandlung 

von Frauen und Männern sonst ergangenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, ent-

sprechender tarifvertraglicher Bestimmungen zu fördern sowie die korrekte und vollstän-

dige Umsetzung der entsprechenden Bestimmungen, Anordnungen und im Einzelfall er-

gangenen Entscheidungen zu überwachen habe. Soweit dies „insbesondere“ die Aufgabe 

der Frauenbeauftragten ist, wird mit dieser Gesetzesformulierung klargestellt, dass nach 

dem Entwurf damit die der Frauenbeauftragten zugewiesenen Aufgaben nicht erschöp-

fend beschrieben sind. Soweit ersichtlich findet sich auch an anderer Stelle des Entwurfs 

insoweit keine klarstellende Beschränkung der Aufgabe der Frauenbeauftragten. 

Es ist abzusehen, dass letztlich damit den Arbeits- bzw. Verwaltungsgerichten die Aufga-

be obliegen wird, die Zuständigkeits- und Aufgabenbereiche der Frauenbeauftragten so-

wohl im Verhältnis zur Dienststellenleitung als auch zu den übrigen personalvertretungs-

rechtlichen Gremien, etwa dem Personalrat oder dem Richterrat, abzugrenzen. Dies den 

Gerichten zu überlassen, erscheint aber schon deswegen nicht empfehlenswert, weil der 

Gesetzgeber auf diesem Weg durch die Offenheit und Unbestimmtheit der Zuständig-

keitsregelung dem Entstehen innerbetrieblicher Kompetenzkonflikte geradezu Vorschub 

leistet, ohne dass derartigen Konflikten und ihrer Bewältigung eine besondere Produktivi-

tät erkennbar innewohnen würde.  
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§ 46 Abs. 4 S. 1 u. 2 E definiert die Stellung der Frauenbeauftragten dahingehend, dass 

sie ihre Aufgaben weisungsfrei und als dienstliche Tätigkeit wahrnimmt. Das entspricht 

im Kern der Stellung der Frauenbeauftragten nach dem HGlG. Soweit § 46 Abs. 4 S. 1 E 

die Frauenbeauftragte gleichzeitig als unabhängigen Teil der Personal- und Organisati-

onsverwaltung definiert, wirft das insofern Fragen auf, als die Personal- und Organisati-

onsverwaltung auch im Bereich der Gerichts- und Justizverwaltung grundsätzlich wei-

sungsgebunden erfolgt. Soweit die Frauenbeauftragte als unabhängiger Teil der Personal- 

und Organisationsverwaltung betrachtet wird, stellt sich die Frage, wo der sachliche 

Grund dafür liegt, sie als Teil der Personal- und Organisationsverwaltung anzusehen. 

Auch die Zuordnung zur Dienststellenleitung, wie sie in § 46 Abs. 4 S. 2 E vorgesehen 

ist, bringt insoweit keine Klarheit. Dass der Frauenbeauftragten nach dem Entwurf eigene 

Widerspruchs- und Klagerechte eingeräumt werden, spräche eher dafür, sie ähnlich wie 

den Personalrat als eigenständiges und unabhängiges Gremium zu konstituieren, das eben 

nicht Teil der Personal- und Organisationsverwaltung ist, sondern entsprechend der Ab-

sicht des Entwurfs diese kontrolliert bzw. überwacht.  

 

Die Vorgaben in § 47 Abs. 1 E und § 72 Abs. 7 E führen in der Justiz zu einer erhebli-

chen Vermehrung der Zahl der Frauenbeauftragten, da nunmehr abweichend von § 14 

Abs. 1 S. 1 HGlG nicht erst Dienststellen mit mindestens fünfzig, sondern bereits solche 

mit mindestens fünfundzwanzig Beschäftigten mindestens eine Frauenbeauftragte bestel-

len müssen. Mit Blick auf § 72 Abs. 7 E dürften damit in allen Gerichten etwa des Land-

gerichtsbezirks Gießen neben den Frauenbeauftragten für den nichtrichterlichen Dienst 

solche des richterlichen Dienstes zu bestimmen sein, während derzeit für den gesamten 

richterlichen Dienst des Landgerichtsbezirks eine Frauenbeauftragte und eine Stellvertre-

terin benannt sind. Ob die Verkleinerung der Zuständigkeitsbereiche – hier der richterli-

chen Frauenbeauftragten – deren Stellung insgesamt stärkt, kann bezweifelt werden. 

 

Die Neufassung der Entlastung gem. § 51 Abs. 5 E wird unabhängig von der tatsächli-

chen Arbeitsbelastung der Frauenbeauftragten pauschal zu einem erhöhten Personalbedarf 

im Landgerichtsbezirk Gießen führen. Denn nach dieser Vorschrift ist ab einer regelmä-

ßigen Beschäftigtenzahl von 100 die Frauenbeauftragte mindestens zur Hälfte der regel-

mäßigen Wochenarbeitszeit einer Vollzeitarbeitskraft von anderen dienstlichen Tätigkei-

ten zu entlasten. Konkret bedeutet dies etwa für das Landgericht Gießen, dass die Hälfte 

der Arbeitskraft einer Vorsitzenden Richterin am Landgericht zu kompensieren wäre,  
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etwa durch eine entsprechende personelle Verstärkung oder durch eine Erhöhung der Ar-

beitsbelastung für die übrigen richterlichen Kolleginnen und Kollegen. Nach § 18 Abs. 2 

HGlG ist erst in Dienststellen mit mehr als 300 Beschäftigten für die Tätigkeit der Frau-

enbeauftragten mindestens eine Stelle mit der Hälfte der regelmäßigen Wochenarbeitszeit 

zur Verfügung zu stellen und erst in Dienststellen mit mehr als 600 Beschäftigten eine 

volle Stelle. 

 

In Befolgung des § 53 E wäre haushaltsrechtlich zu beachten, dass in allen Gerichten des 

Landgerichtsbezirks den Frauenbeauftragten für den richterlichen und den nichtrichterli-

chen Dienst ein eigenes Budget verbunden mit der entsprechenden Budgetverantwortung 

zugewiesen würde.  

 

 

2. Aufgabenzuwachs 

 

Durch den Gesetzentwurf findet ein massiver Aufgabenzuwachs sowohl für die Instituti-

on der Frauenbeauftragten als auch für die Dienststellenleitungen statt. 

Für die Aufgaben der Frauenbeauftragten kann insoweit auf die Ausführungen zu § 46 E 

verwiesen werden. Danach beschränkt sich die Aufgabe anders als noch in § 16 Abs. 1 

HGlG nicht auf die Überwachung der Durchführung des neuen Gesetzes einschließlich 

des Frauenförderplans und der dort vorgesehenen Entscheidungen, sondern geht weit dar-

über hinaus. Dem entsprechen weitgehende Informationsrechte, externe Unterstützungs-

möglichkeiten (vgl. § 55 E), Mitwirkungsrechte (vgl. § 58 E), Widerspruchsrechte (§ 64 

E), organschaftliche Antragsrechte (vgl. § 70 E) und gerichtliche Beanstandungsrechte 

(vgl. § 71 E). Die Erfüllung dieser Rechtspositionen in Bezug auf den erweiterten Aufga-

benbereich der Frauenbeauftragten stellt die Dienststellenleitungen vor große Herausfor-

derungen in der Verwaltungstätigkeit. 

Exemplarisch zeigt dies § 58 E, der enumerativ aufzählt, zu welchen Fragen die Mitwir-

kung der Frauenbeauftragten frühzeitig eingeleitet und durchgeführt werden muss. Hier-

von sind nach dem Wortlaut des § 58 Abs. 3 E betroffen „insbesondere“, also keineswegs 

nur 

154



 

 

6 

 

 

 

� Entscheidungen darüber, ob ein Arbeitsplatz ausgeschrieben wird, 

� ob eine interne dienststellenübergreifende oder öffentliche Ausschreibung erfol-

gen soll, 

� wie der Ausschreibungstext abgefasst wird einschließlich des arbeitsplatzbezoge-

nen Anforderungsprofils, 

� wie eingehende Bewerbungen gesichtet und geordnet werden, 

� nach welchen Gesichtspunkten eine Vorauswahl erfolgt, 

� ob Vorstellungs-, Bewerbungsgespräche, besondere Auswahl- oder Eignungsfest-

stellungsverfahren durchgeführt werden sollen, 

� nach welchen Gesichtspunkten Bewerbungen für ein Vorstellungs-, Bewerbungs-

gespräch und ein besonderes Auswahl- oder Eignungsfeststellungsverfahren aus-

gewählt werden, 

� welche Themen und Fragen Inhalt solcher Gespräche, Verfahren sein sollen, 

� welche Dauer dafür anzusetzen ist, 

� wie die Auswahlgruppe oder –kommission zusammengesetzt ist, 

� welche Auswahlerwägungen angestellt werden. 

 

Soweit die jeweilige Dienststellenleitung hinsichtlich dieser Fragen, die etwa bei jeder 

Besetzung einer neu zu vergebenden Stelle entstehen, die Mitwirkung frühzeitig eingelei-

tet hat, soll gem. § 59 E die Mitwirkung der Frauenbeauftragten dann durch Abgabe eines 

Votums, das regelmäßig schriftlich zu erstatten und zu den jeweiligen Akten zu nehmen 

ist, erfolgen. 

Es bedarf keiner besonderen Phantasie, sich vorzustellen, wie umfangreich einzelne Ver-

waltungsvorgänge sich gestalten, um alleine den Mitwirkungsvorgaben der §§ 58f. E ge-

recht zu werden. Da die Mitwirkung durch die Frauenbeauftragte regelmäßig schriftlich 

in Form eines Votums erfolgen soll, wird auch die Dienststellenleitung Vorschläge und 

Konzepte zu den vorgenannten Fragen jeweils schriftlich unterbreiten. Mit der Durchfüh-

rung des Mitwirkungsverfahrens ist der eigentliche Verwaltungsvorgang, nämlich die 

Ausschreibung und Besetzung einer Stelle in der Sache aber noch nicht voran gebracht. 

Da sich die Mitwirkungsrechte gem. § 58 Abs. 3 S. 1 E indes nicht nur auf die Besetzung 

von Arbeitsplätzen beschränken, sondern bezogen sind auf alle personellen, sozialen und 
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organisatorischen Angelegenheiten einschließlich der Aufstellung des Frauenförderplans 

und der dort vorgesehenen Entscheidungen, dürfte davon auszugehen sein, dass allein zur 

ordnungsgemäßen Bewältigung dieser Aufgaben auch bei einvernehmlichstem Zusam-

menwirken zwischen der Frauenbeauftragten und der Dienststellenleitung eine exponen-

tielle Entwicklung der Zunahme der verschriftlichten Verwaltungsvorgänge zu beobach-

ten sein wird. Hiermit ist zwingend eine deutliche Zunahme des Arbeitsaufwands für die 

Gerichtsverwaltung verbunden, die ohne eine entsprechende Verstärkung der personellen 

Ausstattung der Verwaltungsabteilungen der Gerichte nicht oder nur zu Lasten anderer 

Gerichtsverwaltungsaufgaben zu bewältigen sein wird. Ob diese Formalisierung von Ver-

fahren einer Verhältnismäßigkeitsprüfung standhält, in der nach einer vernünftigen Rela-

tion zu dem möglichen Ertrag eines derartigen Verfahrens gefragt wird, erscheint äußerst 

zweifelhaft.  

 

 

3. Verfahrensabläufe 

 

Nach den Vorgaben des Gesetzentwurfes verändern sich die behördlichen Verfahrensab-

läufe nachhaltig. Dies beginnt bereits bei der Bestellung von Frauenbeauftragten und ih-

ren Stellvertreterinnen. Gem. § 47 Abs. 6 E sind die Ämter der Frauenbeauftragten, ihrer 

Stellvertreterinnen dienststellenintern und -übergreifend unter Angabe des Anforderungs-

profils auszuschreiben. Gem. § 52 Abs. 6 S. 2 E ist der Anspruch auf ein berufliches Fort-

kommen einschließlich der Besoldung oder Vergütung, wie es ohne die Tätigkeit als 

Frauenbeauftragte oder Stellvertreterin stattgefunden hätte, sicherzustellen. Dies bedingt 

eine individuelle Analyse der jeweiligen Möglichkeiten des beruflichen Fortkommens, 

die belastbar in vielen Fällen nur sehr eingeschränkt vorzunehmen sein wird. Am Landge-

richt Gießen etwa wird die Funktion der Frauenbeauftragten seit mehreren Jahren von 

einer Vorsitzenden Richterin am Landgericht wahrgenommen. Hier lässt sich mit etwa 

gleich guten Gründen mit Blick auf die statistischen Erkenntnisse über die richterliche 

Personalentwicklung einerseits die Erwartung rechtfertigen, dass ein weiteres berufliches 

Fortkommen zu erwarten sein könnte, wie andererseits die Annahme, dass unabhängig 

von der Erfüllung der Aufgaben der Frauenbeauftragten die Position einer Vorsitzenden 

Richterin auch die zum Eintritt in den Ruhestand gewesen wäre.  
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Die Informationsrechte nach § 54 E führen zu der Notwendigkeit, die Frauenbeauftragte 

an allen Planungs- und Entscheidungsprozessen der Dienststelle zu personellen, sozialen 

oder organisatorischen Angelegenheiten aktiv zu beteiligen und sie unverzüglich zu un-

terrichten, wobei der Gesetzesentwurf gem. § 54 Abs. 1 S. 2 E ausdrücklich vorschreibt, 

dass der Frauenbeauftragten die erforderlichen Unterlagen, Akten einschließlich der er-

forderlichen Bewerbungsunterlagen, vergleichende Übersichten, dienstliche Beurteilun-

gen, Zeugnisse, Auswahlberichte, Auswahlvermerke unverzüglich nach Entstehung, Ein-

gang, Erstellung und ohne besondere Anforderungen vorzulegen sind. Auch Auskünfte 

sind danach unverzüglich zu erteilen. Dies bedingt neben dem Aufwand zur Erfüllung 

dieser Informationspflicht die stetige Prüfung der Frage seitens der Dienststellenleitung, 

welche Informationen und Akten in Befolgung des § 54 E der Frauenbeauftragten zur 

Kenntnis zu geben sind und welche Vorgänge diesem Recht nicht unterfallen und auf 

Grund anderer rechtlicher Vorschriften, etwa des Datenschutzes, nicht weitergegeben 

werden dürfen. Mitunter sind hier auch komplexere Rechtsfragen zu beantworten, die sich 

an Schnittstellen zu anderen gesetzlichen Regelungen stellen. So erscheint jedenfalls nicht 

offensichtlich, ob und inwieweit die Frauenbeauftragte in Fragen der richterlichen und 

sonstigen Geschäftsverteilung zu informieren und zu beteiligen ist. Das provoziert ge-

richtliche Verfahren zur Klärung dieser rechtlichen Probleme. 

Für die Erfüllung der Mitwirkungsrechte der Frauenbeauftragten ist bereits gezeigt wor-

den, dass und wie die Verfahrensabläufe innerbehördlich verändert und in ihrem Umfang 

deutlich zunehmen werden.  

 

 

4. Konfliktfelder  

 

Bei einer Gesamtschau der Stellung der Frauenbeauftragten, ihrer Kompetenzen, Rechte 

und Befugnisse stellt sich der Eindruck ein, dass mit der Einrichtung der Frauenbeauftrag-

ten im Sinne des Entwurfes – pointiert betrachtet – gleichsam ein Dienststellenleiter ne-

ben dem Dienststellenleiter eingerichtet werden soll. Dass dies insbesondere in relativer 

Zeitnähe zu dem evtl. Erlass eines Gesetzes auf breiter Front zu massiven Kompetenzkon-

flikten mit der eigentlichen Dienststellenleitung führen wird, lässt sich begründet vermu-

ten. Einbußen in der Effizienz der Zusammenarbeit und eine fragwürdige Allokation von 

Arbeitskraft in ebenso kleinteiligen wie formalisierten Beteiligungs- und Mitwirkungs-

prozessen werden Verteilungsdebatten über den Arbeitskräfteeinsatz im Bereich der  
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Rechtsprechungstätigkeit einerseits und dem der Justiz- und Gerichtsverwaltung ander-

seits provozieren. 

Unabhängig hiervon wird darauf zu achten sein, dass im Falle der Umsetzung dieses 

Konzepts die Verantwortung für personelle Entscheidungen zurechenbar bleibt und ihr 

Zustandekommen nicht in einem organschaftlichen Miteinander diffundiert, in dem nicht 

mehr nachvollzogen werden kann, welches die tragenden Gründe einer Personauswahl-

entscheidung waren. 

Ein weiteres Konfliktfeld könnte sich im Zusammenhang mit der Definition der Bereiche 

und der Unterrepräsentanz in § 9 E ergeben. Die Zuordnung von Arbeitsplätzen zu ver-

schiedenen Bereichen dürfte mit Blick auf die Definition des Arbeitsplatzes nach § 8 E 

Schwierigkeiten im Bereich der Justiz bereiten. So stellt sich etwa die Frage, ob die durch 

einen Geschäftsverteilungsplan zugewiesene Zugehörigkeit zu einem Spruchkörper als 

Zuweisung eines Arbeitsplatzes anzusehen ist und ob jeder einzelne Spruchkörper wie-

derum einen Bereich bildet. § 9 Abs. 3 Nr. 6 E scheint dies seinem Wortlaut nach nicht 

auszuschließen, zumal § 9 Abs. 2 E ausdrücklich vorsieht, dass ein Arbeitsplatz mehreren 

Bereichen zuzuordnen sein kann. Wenn indes jeder Spruchkörper einen eigenen Bereich 

im Sinne des Entwurfs bilden soll, besteht unter der Annahme der regulären Besetzung 

etwa einer Landgerichtskammer mit drei Berufsrichtern oder -richterinnen in jedem Fall 

entweder eine Über- oder eine Unterrepräsentanz von Frauen. Gleiches gilt selbstver-

ständlich für Männer. Und beides ist erkennbar vom Gesetzgeber des Gerichtsverfas-

sungsgesetzes so gewollt. Zudem ist die Entscheidung über die Besetzung einzelner 

Spruchkörper dem unabhängigen Präsidium eines Gerichts übertragen, auf das sich Mit-

wirkungs- und Informationsrechte der Frauenbeauftragten kaum erstrecken dürften.  

Konfliktanfällig erscheint mangels Klarheit der Regelung auch § 10 E „Beschäftigten-

rechte“. Abs. 1 S. 1 lässt offen, wer innerhalb etwa eines Gerichts Adressat der Verpflich-

tung zur tatsächlichen Gleichstellung sein soll. Ferner bleibt offen, ob dieser Regelung 

etwa auch das Präsidium eines Gerichts unterfallen soll und welche Maßstäbe für die 

Gleichstellung im Rahmen der Geschäftsverteilung anzuwenden sind. Hier kann sich etwa 

die Frage stellen, ob Gleichstellung dahingehend zu verstehen ist, dass die Verteilung der 

unterschiedlichsten richterlichen Aufgaben an einem Gericht nicht nur quantitativ sondern 

auch qualitativ, je nach dem Inhalt der zu erledigenden richterlichen Aufgaben, gleichmä-

ßig auf Richterinnen und Richter erfolgen soll. 
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Zu prüfen sein dürfte auch, wie der Anspruch von Beschäftigen auf angemessene Sankti-

onen gegen diejenigen Beschäftigten, die eine Belästigung wegen des Geschlechts vorge-

nommen haben, sich zu den Vorgaben des Hessischen Disziplinargesetzes verhält, dem 

ein Anspruch Dritter nicht nur auf Einleitung eines Disziplinarverfahrens, sondern auch 

auf Sanktionierung mit angemessenen disziplinarrechtlichen Maßnahmen durch den 

Dienstvorgesetzten grundsätzlich fremd ist.  

 

 

II. Normenkritik  

 

Unter dem Begriff der Normenkritik wird nicht in erster Linie normative also bewertende 

Kritik an dem Inhalt einzelner Normen verstanden, sondern auf Schwierigkeiten und Un-

zulänglichkeiten gesetzestechnischer Art in einzelnen Regelungen des Entwurfs einge-

gangen, die sich etwa durch die Unbestimmtheit der verwendeten Rechtsbegriffe oder aus 

der sprachlichen oder systematischen Unklarheit der Regelung ergeben. 

 

Der vorgelegte Entwurf enthält an vielen zentralen Stellen des Gesetzes unbestimmte 

Rechtsbegriffe, die einer präzisen juristischen Subsumtion nur schwer zugänglich sind. 

Im Nachfolgenden seien hierfür einige Beispiele genannt. 

§ 3 Abs. 1 S. 1 E „Gleichberechtigung und Gleichstellung als Leitprinzipien, Gender-

Mainstreaming“ verwendet den Begriff der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

sowie den ihrer Gleichstellung. Eine Definition beider Begriffe, die klären könnte, ob sie 

synonym verwendet werden oder unterschiedlichen Bedeutungsgehalt haben, lässt sich 

dem Entwurf nicht entnehmen. Unklar bleibt auch, was ein durchgängiges Leitprinzip 

sein soll und wie sich dies abhebt von einem schlichten Prinzip. 

In § 3 Abs. 2 S. 1 u. 2 findet sich einerseits die Verpflichtung aller Beschäftigten zur Be-

achtung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und ihrer Gleichstellung als 

Leitprinzip, andererseits aber die zwingende Verpflichtung für Beschäftigte in Vorgeset-

zen- und Leitungsfunktionen, deren Erfüllung ein unverzichtbares Kriterium ihrer Leis-

tungsbeurteilung darstellt. Hier stellt sich gesetzestechnisch die Frage, ob die Verpflich-

tung aller Beschäftigten gem. Satz 1 einen geringeren Grad rechtlicher Verbindlichkeit 

meint als die zwingende Verpflichtung des Vorgesetzen gem. Satz 2, und was daraus 

folgt. 
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Soweit die Erfüllung der zwingenden Verpflichtung zur Beachtung der Gleichberechti-

gung von Frauen und Männern ein unverzichtbares Kriterium der Leistungsbeurteilung 

von Führungskräften darstellen soll (§ 3 Abs. 2 S. 2 E), fehlt letztlich der Maßstab zur 

Feststellung des Grades der Erfüllung dieser Verpflichtung. 

Hochgradig unbestimmt sind auch die Bestimmungen des § 15 E „Belästigung und sexu-

elle Belästigung“ Es dürfte kaum beweissicher festgestellt werden können, wann „ein von 

Erniedrigung, Einschüchterung, Anfeindung oder Beleidigung gekennzeichnetes Umfeld“ 

geschaffen worden ist. Hier fehlt jede räumliche oder persönliche Eingrenzung dessen, 

was unter „Umfeld“ verstanden werden könnte. 

In § 15 Abs. 2 E wird es schwer fallen, im Einzelnen unerwünschtes Verhalten sexueller 

Natur gegenüber einer oder einem Beschäftigten festzustellen, das sich in „unerwünschter 

verbaler, nicht verbaler oder physischer Form“ äußert. Da es auf die Form, in der sich 

unerwünschtes Verhalten sexueller Natur gegenüber einer oder einem Beschäftigten äu-

ßert, kaum ankommen dürfte, erscheint dieses Tatbestandsmerkmal schlicht überflüssig. 

Eine unklare Regelung findet sich etwa in § 58 E, soweit dort ein „organschaftliches“ 

Recht auf Mitwirkung für die Frauenbeauftragte postuliert wird und die Mitwirkung als 

„integraler Teil des jeweiligen Entscheidungsprozesses“ angesehen wird. Der Regelungs-

gehalt des § 58 E dürfte auch ohne Verwendung dieser diffusen Begrifflichkeiten aus-

kommen können.  

Diese Aufzählung lässt sich nahezu beliebig erstrecken und mag wenigstens als Hinweis 

darauf dienen, dass der Gesetzentwurf einer grundlegenden sprachlich-redaktionellen 

Überarbeitung bedarf, um überflüssige Längen und Unklarheiten in präzise und prägnante 

Rechtssätze zu überführen. 

 

 

III. Zusammenfassende Bewertung  

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der vorliegende Gesetzesentwurf jedenfalls 

innerhalb der landgerichtlichen Strukturen zu einer Vermehrung der Institutionen der 

Frauenbeauftragten führen wird, ohne dass sicher ist oder auch nur nahe liegt, dass damit 

die Gleichstellungsinteressen des Gesetzentwurfes befördert würden. Damit verbunden ist 
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aufgrund der Entlastungsvorschrift des § 51e ein erhöhter Personalbedarf, dessen De-

ckung unklar ist. Dass unter E. der Drks. 18/7246 eine ohne Zweifel zu erwartende finan-

zielle Auswirkung durch vermehrten Personalbedarf – der im Übrigen sicher zu erwarten-

de erhöhte und kostenintensive Verwaltungsmehraufwand mag insoweit außer Betracht 

bleiben – durch die nach dem Entwurf zwingend vorzunehmende teilweise oder völlige 

Freistellung der Frauenbeauftragten nicht offengelegt wird, ist nicht nachvollziehbar. 

 

Kritisch zu würdigen ist ferner, dass die Umsetzung der Informations- und Mitwirkungs-

rechte, die der Frauenbeauftragten nach dem Gesetzesentwurf zukommen sollen, zu einer 

deutlichen Mehrung des bürokratischen Aufwandes in der Erfüllung dieser gesetzgeberi-

schen Vorstellung führen wird, ohne dass damit per se in der Sache ein Zugewinn an 

Gleichstellung oder Gleichberechtigung realisiert würde. Hier stellt sich im besonderen 

Maße die Frage, ob der zu erwartende deutliche Mehraufwand in einem zu rechtfertigen-

dem Verhältnis zu dem erhofften Ertrag stehen kann.  

 

Die extreme Formalisierungstendenz des Gesetzentwurfs verzögert wichtige zeitkritische 

Entscheidungsprozesse und erhöht den Arbeitsaufwand in den Verwaltungsstrukturen 

ebenso wie in den operativen Arbeitsbereichen, in denen sich Verzögerungen bei der Stel-

lenbesetzung massiv nachteilig auswirken. Das konterkariert die steten Anstrengungen 

um effiziente, moderne und kostenbewusste Verwaltungsstrukturen und widerspricht dem 

auf allen Ebenen staatlicher Verwaltung zu erkennenden Bemühen um Entbürokratisie-

rung. 

 

Schließlich verfolgt der Gesetzentwurf erkennbar das Konzept, dem Dienststellenleiter, 

dem Behördenleiter oder dem Gerichtsvorstand eine nahezu gleichberechtigte Institution 

in Form der Frauenbeauftragten an die Seite zu stellen. Deren Informations-, Mitwir-

kungs-, Beanstandungs- und Klagerechte beschneiden den Verantwortungs- und Ent-

scheidungsspielraum des jeweiligen Dienststellen-, Behördenleiters oder Gerichtsvorstan-

des massiv. Dieser Effekt wird noch dadurch weiter befördert, dass die Zuständigkeitsre-

gelung so offen gestaltet ist, dass kaum eine Führungsaufgabe nicht betroffen wäre. Das 

erscheint schon deswegen bedenklich, weil es dazu führen kann, dass verantwortungsvol-

le Führung und Personalentwicklung nicht mehr als Führungsaufgabe wahrgenommen 
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wird, sondern als Ergebnis eines kollektiven, mitunter Zeit raubenden und zähen Prozes-

ses, an dessen Ende die Führungsverantwortung praktisch im Nebel der vielfältigen Betei-

ligungs-, Anhörungs- und Mitwirkungsrechte diffundiert. 
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Stellungnahme 

  

zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Hessisches Gesetz zur 

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, 

Drs. 18/7246 

 

I. Allgemeine Vorbemerkungen 

Ziel des Gesetzentwurfes ist es, eine Gleichberechtigung von Frauen und Männern durchzuset-

zen. Hierfür werden grundlegend neue Vorschriften auf Landesebene für erforderlich gehalten. 

Das Gesetzesvorhaben beruht auf der Annahme, dass der bisherige rechtliche Rahmen – insbe-

sondere das Hessische Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) – keine hinreichende Effizienz bei der 

Durchsetzung der Gleichberechtigung entfaltet habe. 18 Abschnitte und 78 Paragrafen, die zu-

meist eine Vielzahl von Absätzen aufweisen, sollen hier Abhilfe schaffen. Vom Anwendungsbe-

reich des Gesetzes werden auch die Gerichte des Landes erfasst (§ 5 Abs. 1 Nr. 5 GesetzE).  

Die nachfolgende Stellungnahme betrachtet den Regelungsgehalt des Gesetzentwurfs in erster 

Linie aus der Perspektive der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Hessen, die zu den personalinten-

sivsten Bereichen des Landes zählt. Bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main sowie den 9 

Landgerichten und 46 Amtsgerichten im Bezirk sind ca. 1.200 Richterinnen und Richter, ca. 2.800 

Beamtinnen und Beamte sowie ca. 2.650 Beschäftigte tätig. Insoweit wäre die ordentliche Ge-

richtsbarkeit in besonderer Weise von einer Neuregelung des Gleichstellungsrechts tangiert. 

Das Grundanliegen des Gesetzentwurfs, nämlich die vollständige Gleichberechtigung von Frauen 

und Männern im Erwerbsleben, verdient Zustimmung. Das Grundgesetz gibt die Gleichberechti-

gung zwingend vor. Dabei hat der Staat nach Artikel 3 Abs. 2 S. 2 GG die Pflicht, die tatsächliche 

Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern und auf die Beseiti-

gung bestehender Nachteile hinzuwirken. Über diesen verfassungsrechtlichen Handlungsauftrag 

hinaus ist die vollständige Gleichberechtigung im Erwerbsleben auch ein Gebot gesellschaftli-

cher Verantwortung und Vernunft. Eine moderne und leistungsfähige Gesellschaft ist auf die 

gleichberechtigte Teilhabe aller am Erwerbsleben bei gleichen Entwicklungschancen unabhängig 

vom Geschlecht oder anderen Merkmalen angewiesen. 
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Zahlen aus dem Erwerbsleben belegen, dass es im Bereich der faktischen oder materiellen 

Gleichheit von Frauen und Männern nach wie vor Defizite gibt. Frauen sind insbesondere in Füh-

rungspositionen vielfach - und das gilt für die Justiz in Hessen leider genauso wie für andere Be-

reiche oder andere Bundesländer - nach wie vor unterrepräsentiert. Diese Ausgangsbedingun-

gen lassen es folgerichtig erscheinen, dass der Gesetzgeber zur Umsetzung der verfassungs-

rechtlichen und europarechtlichen Vorgaben Regelungen schafft, welche die Gleichberechtigung 

durchsetzen und insbesondere der Unterrepräsentanz von Frauen in bestimmten Positionen 

entgegenwirken sollen. Bei der Frage, mit welchen konkreten Maßnahmen und Mitteln diese 

Ziele umgesetzt werden und mit welcher Intensität und Regelungsdichte Vorgaben gemacht 

werden, dürfte dem Gesetzgeber aber ein nicht unerheblicher Gestaltungsspielraum zukommen. 

Insoweit ist es an wichtigen Stellen eher eine politische, denn eine rechtliche Fragestellung, ob 

das Ziel der Gleichberechtigung mit den bisherigen rechtlichen Rahmenbedingungen des Hessi-

schen Gleichberechtigungsgesetzes oder mit einem grundlegend neuen Gesetz gemäß dem hier 

in Rede stehenden Entwurf zukünftig verfolgt werden sollte. 

Eine Bewertung des Gesetzentwurfs muss sowohl eine Betrachtung der  Ausgangsbedingungen 

und Entwicklungen der letzten Jahre als auch eine Bewertung der konkreten und praktischen 

Auswirkungen eines Inkrafttretens des Entwurfs einschließen. Diese Punkte sollen daher im 

Nachfolgenden für die ordentliche Gerichtsbarkeit näher vertieft werden: 

 

II. Ausgangsbedingungen in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

 

Die uneingeschränkte Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in der ordentlichen Ge-

richtsbarkeit ein wichtiges Anliegen der aktuellen und zurückliegenden Personalentwicklung. Sie 

schließt die Gestaltung der insoweit notwendigen Rahmenbedingungen ein. Dies zeigt sich so-

wohl in der Entwicklung des Frauenanteils in bestimmten Positionen in den letzten Jahren als 

auch in zahlreichen Begleitinstrumenten zur Förderung der Vereinbarung von Beruf und Familie, 

bspw. einer sehr breit gefächerten Ermöglichung von Teilzeitarbeit. Die hessische Justiz ist in 

den letzten Jahren weiblicher geworden. Das gleichberechtigte Miteinander von Frauen und 

Männern in den unterschiedlichen Positionen und Funktionen ist heute selbstverständlich. 

Gleichwohl gibt es in Führungspositionen weiterhin die schon beschriebene Unterrepräsentanz 

von Frauen; hier besteht ohne Zweifel ein Nachhol- und Handlungsbedarf. Im Einzelnen: 

1. Richterinnen und Richter 

Der Frauenanteil in der Richterschaft der ordentlichen Gerichtsbarkeit liegt heute bei fast 

50%. Er ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. 2007 hatten die Richterinnen ei-

nen Anteil von 40%, 2011 lag der Anteil schon bei über 45% mit weiter steigender Tendenz. 

Der Grund für diese Entwicklung liegt darin, dass in den letzten Jahren deutlich mehr Frauen 

als Männer eingestellt wurden, um der Unterrepräsentanz im Rahmen der Bestenauslese 

entgegenzuwirken. 2012 sind 74 Assessorinnen und Assessoren als Richterinnen und Richter 

neu eingestellt worden, darunter 42 Frauen und 32 Männer. Während der Anteil der männ-

lichen Richter bei den Neueinstellungen Anfang der 90er Jahre noch deutlich über 50% lag 

(z.B. 1993: 57%), liegt der Frauenanteil  seit der Jahrtausendwende kontinuierlich über 50% 
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mit einem Spitzenwert von fast 70% im Jahr 2007. Diese Zahlen sprechen dafür, dass die 

weiblichen Bewerberinnen für den Richterdienst auch faktisch mindestens gleich gute Chan-

cen auf Einstellung wie ihre männlichen Kollegen haben. 

Im Bereich der Beförderungsämter hat sich in den letzten Jahren eine deutlich positive Ent-

wicklung zugunsten eines gestiegenen Frauenanteils gezeigt, die allerdings den über Jahr-

zehnte aufgebauten Nachholbedarf  nicht vollständig kompensieren konnte. Der Frauenan-

teil hat sich im Bereich der Besoldungsstufe R 2 von 24% im Jahr 2007 über 29% im Jahr 

2009 auf mehr als 31% im Jahr 2011 gesteigert. Beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main 

liegt der Frauenanteil im Richterdienst derzeit (Stichtag: 30.06.2013) sogar schon bei ca. 

41%, nachdem er 2009 und 2001 noch bei ca. 34% gelegen hatte.  

Im Bereich der Besoldungsstufe R3 hat sich der Anteil der Frauen in der ordentlichen Ge-

richtsbarkeit von 21% in 2007 auf 24% in 2011 gesteigert. Während 2007 keine einzige R4-

Stelle mit einer Frau besetzt war, liegt der Frauenanteil in dieser Besoldungsstufe derzeit bei 

über 21%. Ursache ist, dass seit 2007 beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main eine Vize-

präsidentin und bei den Landgerichten in Hanau und Fulda Präsidentinnen ernannt wurden.  

Deutlich zugenommen hat auch der Anteil der teilzeitbeschäftigten Richterinnen und Rich-

ter. Dabei ist auch die Beförderung als Teilzeitkraft zumindest in der Besoldungsstufe R2 zur 

Selbstverständlichkeit geworden. So arbeiten beim Oberlandesgericht ca. 30% der Richte-

rinnen derzeit in Teilzeit; 2009 lag der Anteil noch bei nur 22%.  

Für viele Bewerberinnen und Bewerbern für den Richterberuf ist die gute Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie, die sehr weitgehende Teilzeitmöglichkeiten einschließt, ein wichtiges Ar-

gument bei ihrer Berufswahl. Dies zeigt sich nicht zuletzt darin, dass viele Bewerberinnen 

und Bewerber aus diesen Gründen einen Wechsel von deutlich besser dotierten Anwaltspo-

sitionen in die hessische Justiz anstreben. 

Die beschriebenen Entwicklungen weisen eindeutig in die richtige Richtung. Es ist absehbar, 

dass der Frauenanteil in allen richterlichen Beförderungsämtern durch den hohen Anteil der 

Frauen bei den Einstellungen und dem bereits gestiegenen Anteil bei einzelnen Beförde-

rungsstellen (vor allem R2) weiter deutlich wachsen und sich dem männlichen Anteil min-

destens angleichen wird. Diese Entwicklung ist auch unabhängig davon zu erwarten, welche 

rechtlichen Rahmenbedingungen das Gleichstellungsrecht bietet.  

Die unbefriedigenden Quoten in einzelnen Beförderungsämtern werfen gleichwohl die Frage 

nach den Ursachen auf. Auch wenn hier der Raum von Spekulationen geöffnet wird, dürfte 

ein Bündel von Ursachen maßgeblich sein, zu denen unter anderem gehören: 

 Die Justiz war in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts noch eine Männer-

domäne. Dies wirkt sich bis heute bei den Quoten in bestimmten Beförderungsämtern 

aus.  

 Richterinnen bewerben sich seltener auf Beförderungsämter. Hierzu können wiederum 

mannigfaltige Ursachen beitragen, wie der Verlust von Berufsjahren durch Elternzeit, ei-

ne eingeschränktere örtliche Flexibilität aufgrund familiärer Verpflichtungen, geringeres 

Interesse an Karriere, Vorbehalte gegen Teilzeitkräfte in bestimmten Leitungsfunktio-

nen, Männerdominanz auf der Ebene der Entscheider.   
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Die positive Tendenz bei der Personalentwicklung im richterlichen Dienst der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit in der Zeit der Geltung des derzeitigen Hessischen Gleichstellungsgesetzes 

vermag die dem Gesetzentwurf zugrunde gelegte These, dass die Gleichberechtigung nicht 

gelungen sei und es dem geltenden Recht an Effizienz mangele, aus meiner Sicht aber nicht 

zu stützen. Während es in der Justiz in den letzten Jahren seitens der Bediensteten und ihrer 

Vertreterinnen und Vertreter immer wieder Kritik an einer unzureichenden Reichweite des 

Personalvertretungsrechts laut geworden ist, sind entsprechende Stimmen hinsichtlich des 

Hessischen Gleichstellungsgesetzes jedenfalls nicht artikuliert worden. Im Gegenteil: das gel-

tende Gleichberechtigungsrecht wird nach meinem Dafürhalten allgemein als ausgewogen, 

handhabbar und wirksam angesehen. In den Einstellungs- und Beförderungsverfahren der 

letzten Jahre ist auch –soweit ersichtlich – keine Benachteiligung wegen des Geschlechts 

geltend gemacht worden. Wie bereits eingangs ausgeführt, ist das Zusammenwirken von 

Männern und Frauen, beispielsweise auch in Kammern, Senaten und Gerichtsleitungen, völ-

lig selbstverständlich und störungsfrei. Dabei stehen in der Regel nicht geschlechterbezoge-

ne Überlegungen, sondern das Ziel einer sachorientierten und effizienten Aufgabenerfüllung 

im Mittelpunkt. 

2. Beamtinnen und Beamte 

 

Für die Beamtinnen und Beamten lässt sich für die letzten Jahre eine ähnliche Entwicklung 

wie im Richterdienst feststellen. Die Anwärterstellen im Rechtspflegerdienst werden zu ei-

nem überwiegenden Anteil von Frauen besetzt. Insgesamt liegt der Frauenanteil im gehobe-

nen Dienst der ordentlichen Gerichtsbarkeit inzwischen bei fast 2/3. Besonders groß ist dabei 

die Dominanz der Frauen im Rechtspflegerbereich; derzeit (Stand 1.06.2013) liegt der Frau-

enanteil bei 77%; 2006 betrug er 70%. Fast 40% der Rechtspflegerinnen arbeiten in Teilzeit.  

 

Genauso wie im Richterdienst lässt sich bei den Führungspositionen auch im Beamtenbereich 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit noch eine Unterrepräsentanz von Frauen konstatieren. Die 

Stellen des höheren Dienstes, die zahlenmäßig eher unbedeutend sind (zurzeit 14), sind zu 

einem hohen Prozentsatz noch mit Männern besetzt, derzeit 78%; der Frauenanteil liegt also 

nur bei 22%. Allerdings zeigt sich auch hier eine positive Tendenz; so lag der Frauenanteil vor 

5 Jahren nur bei 15%. Auch hier dürfte sich die positive Entwicklung aber fortsetzen, weil der 

Anteil der Frauen in der Spitzenposition des gehobenen Dienstes (A 13) in den letzten Jahren 

stark zugenommen hat. Von 57 Stellen sind derzeit 25 mit Frauen besetzt, was einem Anteil 

von 44% entspricht. Vor 5 Jahren lag der Anteil nur bei 24%. Auch in der Besoldungsstufe A 

12 konnte der Anteil der Frauen in den letzten 5 Jahren gesteigert werden; von 42% auf 45%. 

 

Im mittleren Dienst ist der Anteil der Beamtinnen schon traditionell in der ordentlichen Ge-

richtsbarkeit etwas stärker als der der Männer. Derzeit liegt der Frauenanteil bei ca. 62%. In 

den Spitzenpositionen des mittleren Dienstes (A9 und A9Z) zeigt sich wiederum eine Unter-

repräsentanz der Frauen, wenngleich diese auch hier in den letzten Jahren aufholen konnten. 

Derzeit liegt der Anteil bei 44%; vor 5 Jahren lag er bei 41%. 
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3. Gesamtbewertung 

 

Die absoluten Zahlen der Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit sind weiterhin unbefriedigend. Die Tendenz der letzten Jahre ist dagegen po-

sitiv. Mit den Mitteln des Hessischen Gleichstellungsgesetzes und des Personalentwicklungs-

konzeptes der hessischen Justiz, das ebenfalls auf eine Erhöhung des Frauenanteils in Füh-

rungspositionen gerichtet ist, konnte der Frauenanteil in allen maßgeblichen Führungsäm-

tern erheblich gesteigert werden. Eine Bewertung der Effizienz des geltenden Gleichstel-

lungsrechts sollte  die Betrachtung dieser Entwicklung wesentlich stärker gewichten als eine 

ausschließliche Einbeziehung absoluter Zahlen. Die auch vollständige Gleichberechtigung in 

allen Führungspositionen kann nur eine Entwicklung sein, die sukzessive eintritt. Schließlich 

können Frauen auch nur dort nachrücken, wo Führungspositionen überhaupt frei werden. Im 

Übrigen bleibt das Prinzip der Bestenauslese maßgeblich bei allen Stellenbesetzungen und 

Beförderungsverfahren. Schließlich kommt es auch darauf an, inwieweit Frauen überhaupt 

bereit und interessiert sind, bestimmte Aufgaben zu übernehmen.   

 

In jedem Fall hat es bei den Personalverantwortlichen in der ordentlichen Gerichtsbarkeit in 

den letzten Jahren durch die Maßnahmen des geltenden Gleichstellungsgesetzes, unter an-

derem auch die dort vorgesehenen Frauenförderpläne, eine Schärfung des Bewusstseins für 

den beschriebenen Nachholbedarf und die Notwendigkeit einer besonderen Förderung weib-

licher Bediensteter gegeben. Der hohe Frauenanteil bei den Einstellungen und das  

Nachrücken der Frauen in immer mehr Führungspositionen werden auch ohne massive ge-

setzgeberische Eingriffe für den Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit dazu führen, dass 

Defizite des Frauenanteils in bestimmten Positionen weiterhin sukzessive abgebaut werden 

und wahrscheinlich in einem Zeitrahmen von 5 bis 10 Jahren endgültig der Vergangenheit 

angehören. Die positive Entwicklung bei allen Bedienstetengruppen kann jedenfalls die dem 

Gesetzentwurf zugrunde gelegte These der fehlenden Effizienz des geltenden rechtlichen 

Rahmens nicht erhärten.  

 

 

III. Bewertung der praktischen Auswirkungen des Entwurfes - Kritikpunkte 

 

Der Gesetzentwurf erhöht die Regelungsdichte im Gleichberechtigungsrecht ganz erheblich. Die 

Anforderungen an die Personalverwaltung und die einzelnen Verantwortlichen werden deutlich 

erhöht, so zum Beispiel bei der Personalplanung (§ 17 GesetzE), der Ausschreibung (§ 18  

GesetzE), der Auswahlentscheidung (§ 22 GesetzE), der Fortbildung (§ 25 f. GesetzE), der Auf-

stellung der Frauenförderpläne (§§ 27 ff. GesetzE) oder dem Nachweis, dass es keine Diskrimi-

nierung gegeben hat (vgl. u.a. §§ 12, 16 GesetzE). Die Rechte der Frauenbeauftragten sollen 

deutlich erweitert werden (vgl. §§ 46 ff. GesetzE). Bisherige Soll-Bestimmungen werden durch 

bindende Vorgaben ersetzt.  

Im Einzelnen begründet der Gesetzentwurf nach meiner Auffassung die nachfolgenden Kritik-

punkte: 
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1. Keine Notwendigkeit für eine grundlegende Neuregelung 

 

Der Nachweis für das Bedürfnis nach einem Paradigmenwechsel im Gleichberechtigungs-

recht ist aus meiner Sicht aus den bereits dargestellten Gründen jedenfalls für den Bereich 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit nicht zu erbringen. Schon die Zielbeschreibung des Geset-

zes (§ 2 Abs. 1 GesetzE) unterstellt meines Erachtens in dieser Absolutheit zu Unrecht und 

nicht mehr aktuell, dass Frauen in ihren „beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten, ihren Ar-

beitsbedingungen gegenüber Männern benachteiligt sind“.  Genauso zeichnet die Gesetzes-

begründung ein Zerrbild der Gegenwart, indem dort von der „Hartnäckigkeit der fortdau-

ernden Benachteiligung von Frauen im Erwerbsleben“ (S. 46) gesprochen wird. 

 

Die Rechtfertigungshürden für ein neues Gesetz, das den bisherigen rechtlichen Rahmen 

ganz erheblich erweitert, müssen hoch sein. Aus der Praxis der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

sind jedenfalls keine Hinweise bekannt, nach denen das bisherige Recht als unzureichend 

erachtet wird. Eine grundlegende Neuausrichtung würde zu einem erheblichen Mehrauf-

wand führen, weil sich die Rechtsanwender komplett neu orientieren müssen. Das vorlie-

gende sehr umfangreiche und komplizierte Regelwerk würde mindestens einen ganz erheb-

lichen Schulungsaufwand bedingen.  

 

Als Risiko sehe ich im Übrigen, dass der Gesetzentwurf in die beschriebene positive Entwick-

lung nach dem geltenden Recht eingreift, bei der Defizite des Frauenanteils nach und nach 

beseitigt werden. An diese Stelle könnte eine (längst überwundene) ideologisch geprägte 

Diskussion treten, die zu Unfrieden bei den Bediensteten führt, Rechtsstreitigkeiten provo-

ziert und für das berechtigte Anliegen der Gleichberechtigung kontraproduktiv ist. 

 

2. Unberechtigtes Misstrauen gegenüber Personalverantwortlichen und Bediensteten 

 

Der Gesetzentwurf ist eine Kritik an der Tätigkeit von Personalverantwortlichen in der Justiz 

und darüber hinaus. Anders kann die behauptete „Hartnäckigkeit der fortdauernden Be-

nachteiligung“ wohl kaum verstanden werden. Eine solche Kritik ist nach meinem Dafürhal-

ten jedenfalls für die jüngere Vergangenheit ganz überwiegend unberechtigt, was auch die 

beschriebene positive Entwicklung der letzten Jahre unter Beweis stellt. Nahezu alle Perso-

nalverantwortlichen in der ordentlichen Gerichtsbarkeit begreifen Gleichberechtigung als 

Selbstverständlichkeit. Sie haben es in den letzten Jahren sehr gut verstanden, 

Bestenauslese und Frauenförderung in Einklang zu bringen. Der Gesetzentwurf bringt die-

sen Verantwortlichen kein Grundvertrauen entgegen. Im Gegenteil: es werden zusätzliche 

bürokratische Hürden, Prozessrisiken und sogar (persönliche) Sanktionsrisiken aufgebaut. 

Der Verantwortungsträger wird von vornherein in die Defensive durch Entschädigungs- und 

Sanktionsregelungen gebracht, die grundsätzlich verschuldensunabhängig sind und einer 

Umkehr der üblichen Beweislast unterliegen sollen (vgl. § 16 Abs. 3 und 9 GesetzE). Im Falle 

einer festgestellten Diskriminierung sollen nach § 16 Abs. 7 GesetzE Sanktionen gegenüber 

der Person ergriffen werden, der für die Diskriminierung verantwortlich ist. Bei Belästigun-

gen soll zur Gewährleistung einer Abschreckung Maßnahmen zur unverzüglichen Beendi-

gung des Beschäftigungsverhältnisses der diskriminierenden Person in die Wege geleitet 

werden. Ich will nicht bestreiten, dass es Extremfälle geben kann, in denen auch so weitge-

hende dienstrechtliche Maßnahmen zu prüfen und umzusetzen sind. Insoweit hat es sich 
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aber bewährt und als ausreichend erwiesen, dass auf Fehlverhalten von Bediensteten mit 

Mitteln des Disziplinar- und Arbeitsrechts unter Beachtung aller Gesichtspunkte des Falles 

reagiert wird. Der Gesetzentwurf beabsichtigt offensichtlich über das geltende Sanktions-

rechts hinauszugehen und dokumentiert damit aus meiner Sicht, dass er von einem 

Grundmisstrauen gegenüber den Verantwortungsträgern und Bediensteten im Lande Hes-

sen geprägt ist.  

 

3. Überzogene Erwartungen an das Recht 

 

Soweit Defizite in der faktischen Gleichberechtigung von Männern und Frauen festzustellen 

sind, beruhen diese aus meiner Sicht nicht allein auf der öffentlichen Verwaltung, sondern 

sie sind auch Ergebnis eines gesellschaftlichen Nachholbedarfs außerhalb des unmittelba-

ren Verantwortungsbereiches des Landes und des Berufslebens. Der Gesetzentwurf er-

weckt über seine Zielformulierungen und Einzelregelungen den Eindruck, als wolle er über 

Bestimmungen für die öffentliche Verwaltung eine Veränderung der Gesellschaft insgesamt 

erreichen. Das ist ein Ansatz, den man sicherlich haben kann. Ich erachte ihn aber als prob-

lematisch. Insoweit befürchte ich eine Überforderung der öffentlichen Verwaltung und der 

Justiz, die sich in den nächsten Jahren aufgrund des Stellenabbaus und der Neugestaltung 

der Abläufe (hier: Einführung elektronischer Rechtsverkehr) ohnehin großen Verände-

rungsprozessen gegenübersieht. Die faktische Gleichberechtigung hängt auch wesentlich 

davon ab, wie Familien und Partnerschaften ihr Leben in eigener Verantwortung organisie-

ren. Im Übrigen entspricht es meinem Grundverständnis, dass das Recht nur begrenzte 

Möglichkeiten hat, Gesellschaft zu verändern. Prozesse, die auf Veränderungen im gesell-

schaftlichen Konsens gerichtet sind, sind mir jedenfalls sympathischer und ich halte sie auch 

für Erfolg versprechender. 

 

4. Unklare Abgrenzung zu anderen Gesetzen 

 

Der außergewöhnliche Umfang des Gesetzentwurfs erklärt sich auch damit, dass er einige 

Bereiche aufgreift, die bereits Gegenstand anderer Regelwerke sind. Die dadurch entste-

henden Überschneidungen machen die Anwendung des Gesetzes schwieriger, weil Abgren-

zungsprobleme entstehen. Die Effizienz der Personalverwaltung hängt auch davon ab, dass 

für den Rechtsanwender möglichst klar ist, wo er welche Bestimmungen findet. Insoweit ist 

es problematisch, dass der Gesetzentwurf Regelungen enthält, die eigentlich Gegenstand 

des Hessischen Beamtengesetzes (z.B. § 35 GesetzE), des Hessischen Disziplinargesetzes 

(z.B. § 16 GesetzE), des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (z.B. §§ 10, 16 GesetzE) 

oder des Hessischen Personalvertretungsgesetzes (z.B. § 32 GesetzE). Zweifelhaft erscheint 

auch, dass das Gesetz an mehreren Stellen Sonderregelungen für schwerbehinderte Frauen 

trifft (vgl. z.B. § 12 Abs. 2 GesetzE). Zum einen dürfte die Privilegierung schwerbehinderter 

Frauen in der Gruppe der Schwerbehinderten problematisch sein. Zum anderen sollten et-

waige Regelungen eher im Schwerbehindertenrecht getroffen werden. 

 

5. Überflüssige Regelungen 

 

Weiterhin erklärt sich der außergewöhnliche Umfang des Gesetzentwurfs damit, dass er 

zahlreiche Regelungen schafft, die überflüssig sind, weil sie Selbstverständliches oder aktu-
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elles Recht aufgreifen. So ist das Verbot sexueller Belästigung auch ohne Neuregelung (vgl. 

§15 GesetzE) nach der derzeitigen Rechtslage selbstverständlich. Das Ziel, die Gleichberech-

tigung voranzutreiben, wird dadurch nicht schneller oder besser erreicht, dass man die glei-

chen Regelungen in mehrere Regelwerke fasst. Der Schutzumfang wird dadurch nicht er-

höht, sondern die Rechtsanwendung erschwert, was der eigentlich verfolgten Zielsetzung 

entgegenlaufen dürfte.  Weiterhin erscheinen bspw. detaillierte Regelungen für eine Pflicht 

zur Personalplanung (vgl. § 17 GesetzE) nicht notwendig. Zum Teil sollen auch allgemeine 

Grundsätze der Rechtsprechung der Verwaltungs- und Arbeitsgerichte in Gesetzesform ge-

fasst werden, ohne dass dafür eine Notwendigkeit und ein Bezug zum Thema der Gleichbe-

rechtigung ersichtlich sind. Dies gilt beispielsweise für die sehr ausführliche Darstellung der 

Qualifikationsfeststellung (vgl. § 21 GesetzE), der Bewerbungsgespräche (vgl. § 19 GesetzE) 

und des Ausschreibungsverfahrens (vgl. § 18 GesetzE). Zudem habe ich Zweifel, dass das 

Gleichberechtigungsrecht der richtige Ort ist, um allgemeine Fragen der Qualifikationsfest-

stellung, der Zeugniserstellung und der Auswahlentscheidung zu regeln. 

 

6. Mehr Bürokratie – fehlende Praktikabilität 

 

Die Akzeptanz von Regelwerken hängt im Wesentlichen davon ab, dass sie für Anwenderin-

nen und Anwender lesbar und handhabbar sind. Aus meiner Sicht wird der vorgelegte Ent-

wurf diesen Anforderungen nicht gerecht. Allein der Umfang des Gesetzes wird zu großen 

Anwendungsschwierigkeiten führen. Der Gesetzentwurf besteht aus 78 Vorschriften, die im 

Regelfall eine Vielzahl von Absätzen aufweisen. Im Einzelnen setzt sich der Entwurf aus 328 

Absätzen zusammen; d.h. jede Vorschrift hat im Schnitt mehr als 4 Absätze. Das derzeit gel-

tende Hessische Gleichstellungsgesetz besteht lediglich aus 23 Paragrafen und 79 Absätzen. 

Beim Durchlesen des Entwurfs fällt zudem auf, dass die Absätze wiederum in der Regel aus 

mehreren Sätzen besten. Gegenüber der alten Gesetzeslage dürfte sich der Umfang des 

rechtlichen Rahmens damit vervierfachen.  

 

Über den Umfang des Gesetzes hinaus werden einzelne Regelungen zu einem erheblichen 

Mehr an Verwaltungsaufwand führen, ohne dass dieser im Verhältnis zum Nutzen für das 

Grundanliegen der Gleichberechtigung vertretbar erscheint.  Dies gilt beispielsweise für die 

vorgesehenen regelmäßigen Belehrungspflichten zur Vorbeugung von Belästigungen (§ 15 

Abs. 6 GesetzE). Auch ohne diese Regelung und die vorgesehenen Belehrungen besteht 

kein Zweifel daran, dass Belästigungen nach dem geltenden Recht unzulässig sind. Weiter-

hin führen die hohen Anforderungen an die Personalplanung und ihre Fixierung gemäß § 17 

GesetzE zu einem Mehr an Aufwand, auch wenn die Personalplanung schon heute ein 

selbstverständlicher Teil der Gerichtsverwaltung ist. Nach §§ 27 ff. GesetzE sollen die for-

mellen Voraussetzungen für Frauenförderpläne deutlich ausgeweitet werden, so dass auch 

hier ein erheblicher Mehraufwand zu besorgen ist (vgl. z.B. § 29 Abs. 2, 6, 7 GesetzE). Auch 

bei der Rückkehr aus Beurlaubung werden der Dienststelle in erheblichem Umfang zusätz-

lich Aufgaben aufgebürdet (vgl. insbesondere § 40 Abs. 2 und 3 GesetzE). 

 

Der Geist des Gesetzentwurfs setzt den Entscheidungsträger unter einen ständigen Recht-

fertigungsdruck. Schon zur Vermeidung evtl. Sanktionen und der insoweit umgekehrten 

Beweislast ist er zur umfassenden Dokumentation angehalten, um ggf. den Vorwurf der 

Benachteiligung entkräften zu können. 

170



9 
 

 

Insgesamt stellt der Gesetzentwurf eine Überregulierung aller möglichen Sachverhalte des 

Erwerbslebens dar, die ganz überwiegend auf geschlechtsbezogene Merkmale reduziert 

oder konzentriert werden. Es besteht insoweit auch die Gefahr, dass andere sachbezogene 

Gesichtspunkte hintangestellt werden müssen. Beispiel für eine Überregulierung in diesem 

Sinne ist aus meiner Sicht § 44 GesetzE, nach dem bereits jede Arbeits- und Projektgruppe 

paritätisch besetzt sein muss. Andernfalls bestehen Rechtfertigungs- und Dokumentations-

pflichten. Derzeit arbeiten in der ordentlichen Gerichtsbarkeit in mehreren hundert solcher 

Arbeitsgruppen Frauen und Männer sachorientiert und effektiv zusammen. Es ist überzo-

gen und wenig praktikabel, schon bei diesen in der Regel nur vorübergehend eingesetzten 

Gremien das Merkmal der Parität und nicht das der Sachkompetenz in den Mittelpunkt der 

Besetzung zu stellen. 

 

Zu dem Anstieg des Aufwandes auf Seiten der Dienststelle trägt auch bei, dass der Gesetz-

entwurf die Prozessrisiken an verschiedenen Stellen deutlich erhöht, indem ggf. auch klei-

nere Fehler im Vorfeld bereits zur Rechtswidrigkeit der gesamten Maßnahme, beispielswei-

se einer Personalentscheidung, führen sollen (vgl. z.B. § 20 Abs. 5 GesetzE zur Besetzung 

der Auswahlkommission oder § 61 GesetzE bei Fehlern in der Unterrichtung der Frauenbe-

auftragten). Es wird größte Anstrengungen auf Seiten der Dienststelle bedeuten, im Vorfeld 

jeden möglichen Fehler im Vorfeld auszuschließen. 

 

Das Land Hessen ist seit längerem bemüht, Bürokratie abzubauen und Vorschriften zu redu-

zieren oder stringenter zu fassen. In der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Hessen versuchen 

wir Verwaltungsabläufe effizienter und einfacher zu gestalten. Wir tragen dabei auch dem 

Umstand Rechnung, dass wir nach den Vorgaben des Haushaltsgesetzgebers in einem Zeit-

raum von vier Jahren ca. 300 Stellen abbauen müssen. Die Optimierung von Abläufen in der 

Verwaltung ist zwingend, damit der Schaden für das Kerngeschäft der Justiz im Interesse 

der Bürgerinnen und Bürger durch den Abbau von Stellen so gering wie möglich gehalten 

werden kann. Der Erfolg hängt dabei auch davon ab, dass die Justiz nicht mit neuen büro-

kratischen Aufwänden belastet wird. Der Gesetzentwurf erweist sich insoweit als kontra-

produktiv. Die Anwendung des Gesetzes würde in den Gerichten aufgrund der neuen An-

forderungen und der beschriebenen Risiken zusätzlichen Personalaufwand erforderlich ma-

chen, bei dem gegenwärtig kaum damit gerechnet werden kann, dass diesem mit den er-

forderlichen zusätzlichen Stellen begegnet wird.  

 

In der ordentlichen Justiz befassen sich sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

mit der alltäglichen Personalverwaltung. Diese verfügen über gute rechtliche Kenntnisse in 

den einschlägigen Gebieten einschließlich des Gleichstellungsrechts. Der hier vorgelegte 

Entwurf birgt aber vor allem aufgrund seines Umfanges und seiner unklaren Abgrenzung zu 

anderen Regelwerken die Gefahr, dass diese Bediensteten überfordert werden. Dabei will 

ich auch darauf hinweisen, dass es uns nicht möglich ist, alle maßgeblichen Stellen bei mehr 

als 50 Gerichten im Lande mit Volljuristinnen oder Volljuristen zu besetzen. Unsere Prakti-

ker brauchen ein Gesetz, dass sich nicht nur Verwaltungsrichterinnen und – richtern oder 

Hochschullehrerinnen und – lehrern erschließt. 
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7. Unzureichender Ausgleich der Interessen aller Bediensteten 

 

Die Durchsetzung voller Gleichberechtigung muss bei allen personellen und organisatori-

schen Maßnahmen zentrale Bedeutung haben. Maßnahmen, bei denen die Interessen Ein-

zelner aber einseitig den Interessen Anderer vorangestellt werden, sind problematisch; 

nicht zuletzt deshalb, weil die Akzeptanz des berechtigten Anliegens der Gleichberechti-

gung zu leiden droht. Der Gesetzentwurf lässt an einigen Stellen den notwendigen Aus-

gleich unterschiedlicher Interessen vermissen. Ein Beispiel ist § 11 Abs. 4 GesetzE. In Ver-

bindung mit Absatz 5 soll auch der Beschäftigte, der Elternzeit in Anspruch genommen hat, 

einen Anspruch auf den alten oder mindestens einen gleichwertigen Arbeitsplatz mit gleich 

günstigen Bedingungen haben. Die Gewährleistung dieses Anspruchs kann sich nicht zuletzt 

aufgrund der von den Verwaltungsgerichten geforderten durchgängigen Dienstpostenbe-

wertung bei längeren Elternzeiten als schwierig erweisen. Jeder höher bewertete Dienst-

posten könnte nur im Wege der Vertretung temporär besetzt werden, da ansonsten eine 

Rückkehr der beurlaubten Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters auf einen Arbeitsplatz oder 

Dienstposten der gleichen Wertigkeit nicht sicher gewährleistet werden könnte. Neben 

dem schutzwürdigen Interesse der in Elternzeit befindlichen Beschäftigten dürfen aber die 

Interessen der zur Vertretung aufgerufenen Beschäftigten in Bezug auf Motivation und 

Sinnhaftigkeit der Einarbeitung für einen begrenzten Zeitraum nicht außer Acht bleiben. Zur 

Dimension des hier in Rede stehenden Problems ist darauf hinzuweisen, dass sich in der or-

dentlichen Gerichtsbarkeit derzeit 157 Tarifbeschäftigte und 88 Beamtinnen und Beamten 

in entsprechenden Beurlaubungen befinden. Ihre Stellen könnten nur eingeschränkt wieder 

besetzt werden, was erhebliche Störungen der Verwaltungsabläufe befürchten lässt. 

 

8. Eingriffe in das Ressortprinzip  

 

Der Gesetzentwurf sieht in § 55 Abs. 2 die Verbindlichkeit von Auskünften für alle Dienst-

stellen des Landes vor, welche das für Frauenpolitik zuständige Ressort der Frauenbeauf-

tragten erteilt hat. Diese Bindung in der Rechtsanwendung aller Dienststellung durch die 

Auffassung eines einzelnen Ressorts ist – soweit ersichtlich – im hessischen Landesrecht bis-

lang einzigartig. Sie kollidiert aus meiner Sicht mit dem Ressortprinzip nach Artikel 102 S. 2 

HV, aus dem folgt, dass jedes Ressort grundsätzlich selbständig und unter eigener Verant-

wortung handelt. Jedes Ressort hat daher grundsätzlich auch die Auslegung eines Gesetzes 

in eigener Verantwortung nach den gängigen Auslegungsregeln vorzunehmen. In Zweifels-

fällen kann es zu gerichtlichen Klärungen kommen. 

 

9. Unklare Bestimmungen 

Der Gesetzentwurf enthält eine Vielzahl von Regelungen, die auf den ersten Blick mindes-

tens schwer verständlich sind. Die Anwendung des Gesetzes wird dadurch erschwert. Als 

Beispiel kann zunächst die Beschreibung einer mittelbaren Diskriminierung gemäß § 12 Ge-

setzE, die vorliegen soll, wenn „ein dem Anschein nach neutrales Kriterium Personen, die 

einem Geschlecht angehören, in besonderer Weise gegenüber Personen des anderen Ge-

schlechts benachteiligen kann.“ 
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Weiterhin weist der Gesetzentwurf eine Vielzahl auslegungsbedürftiger Rechtsbegriffe und 

schwer nachvollziehbare Verweise auf andere Regelungen auf. So spricht § 2 Abs. 4 GesetzE 

davon, dass „zu diesem Zweck Frauen nach Maßgabe dieses Gesetzes wie aller weiteren  

Bestimmungen, so sie es zulassen, gezielt gefördert werden.“ § 17 Abs. 3 GesetzE nennt 

beispielsweise ein „gewisses Maß an künftiger Verwendungsbreite“. § 17 Abs. 5 GesetzE 

verlangt die Beachtung eines vor 7 Jahren außer Kraft getretenen Gesetzes, indem die Be-

stimmungen des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis August 2006 geltenden Fassung Be-

achtung finden sollen. § 28 Abs. 4 GesetzE spricht von einem „Orientierungspunkt der 

Maßnahmen“. § 9 GesetzE nennt als Bereiche, die auf eine Unterrepräsentanz untersucht 

werden, Arbeitsplätze mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, darunter die Stellen der 

Vorsitzenden Richterinnen und Richter. Hier dürfte ein Fehler vorliegen: In der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit nehmen diese Richterinnen und Richter bislang gar keine Leistungsaufga-

ben wahr. Sollte die Leitungsfunktion dagegen entgegen dem Wortlaut insoweit unerhebli-

che sein, müssten auch die Richterinnen und Richter am Oberlandesgericht mit aufgenom-

men werden. Unklar ist auch die in § 10 GesetzE allen Beschäftigten auferlegte Ergebnis-

pflicht hinsichtlich der Gleichstellung. Weiterhin dürften Unsicherheiten hinsichtlich des 

Begriffs einer „drohenden Behinderung“ (§ 12 Abs. 2 GesetzE) gegeben sein. Schließlich ist 

es unlogisch, dass das Verschulden hinsichtlich der Höhe der Entschädigung zunächst außer 

Betracht bleiben soll (§ 16 Abs. 3 S. 1 GesetzE), um dann im Folgesatz doch erhöhend her-

angezogen zu werden.  

Da der Gesetzentwurf sehr weitgehende Sanktionsmöglichkeiten eröffnet (vgl. § 16  

GesetzE), sollten unklare und unbestimmte Rechtsbegriffe vermieden werden, um die Unsi-

cherheiten für die Betroffenen nicht noch zu vergrößern. Der Strafcharakter einzelner Rege-

lungen (vgl. insbesondere § 16 GesetzE) spricht dafür, die Regelungen an dem strafrechtli-

chen Bestimmtheitsgebot auszurichten. 

Die Reichweite von § 44 GesetzE, der eine paritätische Besetzung von Gremien vorsieht, ist 

überdies unklar. Abgesehen davon, dass die Vorgabe zu einer Überforderung von Frauen 

oder Männern aufgrund einer jeweiligen Unterrepräsentanz in bestimmten Positionen füh-

ren kann, erscheint die Anwendung auf Gremien, die gewählt werden (z.B. Gerichtspräsidi-

en) kaum möglich. Jedenfalls würden insoweit die Wahlrechte der Richterinnen und Richter 

beschnitten.  

Unklar ist auch, welche Rechte der Frauenbeauftragten in Richterrat und Präsidialrat (vgl.  

§ 56 GesetzE) zukommen sollen. Nach dem Gesetzentwurf hat sie die gleiche Stellung wie 

die Dienststellenleitung. Konkret für den Präsidialrat müsste ihr damit ein Co-Vorsitz mit 

Stimmrecht entsprechend der Rechtsstellung des Präsidenten des Oberlandesgerichts zu-

kommen. Ich habe Zweifel, dass dies gewollt und sachgerecht ist.  

10. Systemwidrige Regelungen 

Bedenken bestehen auch insoweit, als der Gesetzentwurf Streitigkeiten den Arbeitsgerich-

ten zuweisen will (vgl. § 71 GesetzE). Insoweit dürfte es sich um öffentlich-rechtliche Strei-

tigkeiten handeln, die in die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte fallen. Dabei dürfte 

auch eine inhaltliche Nähe zur Befassung der Verwaltungsgerichte, z.B. mit 

Konkurrentenstreitverfahren, bestehen. Das Bundesrecht - § 54 Beamtenstatusgesetz – 

weist den Verwaltungsgerichten beamtenrechtliche Streitigkeiten zwingend zu. 
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11. Zusatzkosten 

 

Nach dem Gesetzentwurf soll eine zentrale unabhängige Stelle eingerichtet werden, durch 

die (offensichtlich jährliche) Zusatzkosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro entstehen sollen. 

Die Frage der Verteilung der Mittel des Landes Hessen obliegt in erster Linie dem Haus-

haltsgesetzgeber. Allerdings sollte bei allen Entscheidungen Berücksichtigung finden, dass 

das Land Hessen zurzeit rigide Sparmaßnahmen durchführt, die gerade auch in der Justiz zu 

erheblichen Belastungen führen. Es wäre problematisch und den Bediensteten kaum ver-

mittelbar, wenn die Sparmaßnahmen dazu genutzt würden, neue Zusatzausgaben zu finan-

zieren.  

 

Zusatzkosten sind im Übrigen auch zu erwarten, soweit Moderationsverfahren durchge-

führt werden (vgl. § 63 GesetzE), wobei unklar ist, ob diese Mittel durch die unabhängige 

Stelle getragen werden. 

 

Schließlich wäre auch für die Schaffung eines eigenen Budgets der Frauenbeauftragten fi-

nanziell Sorge zu tragen (vgl. § 53 GesetzE). 

 

12. Zusätzlicher personeller Aufwand 

Der Gesetzentwurf wird aus den bereits geschilderten Gründen zu einem erheblichen per-

sonellen Mehraufwand führen. Dieser entsteht zunächst in den Dienststellen, die mit Per-

sonalverwaltung und Organisation befasst sind. Hier erscheinen erhebliche personelle Ver-

stärkungen erforderlich, um allen Anforderungen des Gesetzes gerecht zu werden. 

Zusätzlicher personeller Aufwand wird darüber hinaus dadurch entstehen, dass den Frau-

enbeauftragten gegenüber der bisherigen Rechtslage weitergehende Freistellungen und 

Unterstützungen durch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuerkannt werden sol-

len (vgl. u.a. §§ 51-53 GesetzE).  

Schließlich löst die vorgesehene neue zentrale unabhängige Stelle einen zusätzlichen per-

sonellen Aufwand aus. 

Hinsichtlich des insgesamt entstehenden personellen Zusatzaufwandes ist darauf hinzuwei-

sen, dass dieser im Widerspruch zum derzeitigen Abbau von Stellen in der Justiz und darü-

ber hinaus steht. 
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IV. Zusammenfassung 

 

In der Gesamtschau sind die Bedenken gegen den Gesetzentwurf gravierend. Allein das Grundanlie-

gen der vollständigen Gleichberechtigung von Frauen und Männer im Erwerbsleben verdient Unter-

stützung. Zu diesem Zweck ist eine grundlegende Neufassung des hessischen Gleichstellungsrechts 

aber mit Blick auf die positive Entwicklung in den letzten Jahren weder notwendig noch sinnvoll. Der 

Gesetzentwurf beruht jedenfalls für den Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit auf einem Zerrbild 

der Wirklichkeit. Es besteht Anlass zu der Sorge, dass das vorgeschlagene Gesetz mit seiner einseiti-

gen Ausrichtung und seinem Grundmisstrauen gegenüber Bediensteten und Verantwortungsträgern 

dem Anliegen einer vollständigen Gleichberechtigung mehr schadet als nutzt. Das derzeit selbstver-

ständliche Miteinander von Frauen und Männern in der Justiz droht in Zweifel gezogen und durch 

(längst überwundene) ideologische Grabenkämpfe und Geschlechterbetrachtungen überlagert zu 

werden. Rechtsstreitigkeiten und Unfrieden könnten die Folge sein. An vielen Stellen ist der überaus 

umfangreiche Gesetzentwurf außerdem nicht praktikabel. Es mangelt ihm nahezu durchgängig an 

der bei der Abfassung von Gesetzen wünschenswerten Klarheit und Stringenz. Die Regelungen sind 

zum Teil unverständlich und praxisfern. In jedem Fall würde durch das Gesetz in den Gerichten und 

den anderen Dienststellen ein erheblicher personeller Mehraufwand aufgrund zusätzlicher bürokrati-

scher Erfordernisse entstehen, der dem gegenwärtigen Abbau von Stellen zuwiderläuft.  
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